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 1 Vorwort 

 In einem Vertragsverhältnis sind 

Auftraggeber und Auftragnehmer 

gleichberechtigte Vertragsparteien 

 Merkblatt wurde erarbeitet im Konsens 

beider Seiten 
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 2 Einleitung / Zielsetzung 

 

Merkblatt 

Praktikable Empfehlungen und Standards für 
Beschaffung und Abwicklung von Holzernte  

und -bringung 

Forstliche Dienstleistungsunternehmen, 
Einsatzleitungen und Revierleitungen 

das für öffentliche Auftraggeber geltende 
Vergaberecht, das allgemeine Vertragsrecht sowie 

verwaltungsspezifische Vorschriften 
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 3 Abgrenzung Vergabe und Vertrag 

 
Vergaberechtliche Grundsätze: 

 

- Das Gebot der Transparenz 

- Das Gebot der Gleichbehandlung 

- Das Verbot der Diskriminierung 

- Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

- Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
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Vergabe =  

Bieterauswahl 
nach gesetzlichen Vor- 
gaben für öffentliche  
Auftraggeber 
(BHO, GWB, VgV, VOL/A) 

Vertrag grundsätzlich 
Vertragsfreiheit  
d.h. nur wenige gesetz- 
liche Vorgaben z.B. BGB 

Leistungsbeschreibung /  
Leistungsverzeichnis 

Zwischen Auftraggeber  
und Auftragnehmer 

Vertragsbedingungen –  
Regelungen zur  
Zusammenarbeit 

es gilt 

umfasst: 

Abgrenzung Vergabe zu Vertrag 
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 4 Der Prozess der öffentlichen Auftragsvergabe 

Vertrag abwickeln 
Vergabe durchführen 

(Bieterauswahl) 
Vergabe vorbereiten 

Leistung beschreiben 

(Daten konkretisieren) 

Vertragsbedingungen 

festlegen 

Eignungs- und  

Zuschlagkriterien  

festlegen 

Vergabeverfahren  

festlegen: 

EU-weit 

National 

Freihand 

Auftrag auslösen 

Qualität sichern 

Ggf. Vertrags- 

änderungen  

verhandeln 

Leistung abnehmen 

Bieter auswählen 

Vertrag abschließen 
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 5. Vergabeunterlagen 
 

 5.1 Kalkulationsrelevante Daten in der 

Leistungsbeschreibung 

 

 

1. Auftragsgegen-
stand 

• Bezeichnung der 
Leistung und 
Vertragsform 

• Zeitraum der 
Leistung 

2. Auftraggeber und 
geographische 

Lage 

• Auftraggeber/ 
Vergabestelle 

• Waldbesitzer, 
Forstrevier oder 
Los 

• Lage 
(Leistungsort) 

3. 
Bestandessituation 

• Baumarten/ 
Verteilung 

• Bestandesalter 

• Gassenabstände 

• Rückeentfernung 
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 5. Vergabeunterlagen 
 

 5.1 Kalkulationsrelevante Daten in der 

Leistungsbeschreibung 

 

 4.Gelände 

• Höhenlage 

• Geländeneigung(en) 

• Bodenbeschaffenheit 

5. Auftrag 

• Arbeitsverfahren 

• Tech. Anforderungen 

• Arbeitsqualität 

• Sortimentierung 

• Lagerung 

• Dimension aussch. 
Bestand 

• Hiebsfläche 

• Eingriffsart, –stärke 

• Ausführungs-/ 
Leistungszeitraum 

6. Besonderheiten 

• Arbeits-
behinderungen 
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 5. Vergabeunterlagen 
 

 5.2 Flexibilisierende Vertragselemente (z.B. 

Staffelungen, Tarife, Zuschläge/ Abschläge usw.) 

 

 

  Forstliche Dienstleistungen unterliegen nicht immer 

   vorhersehbaren Einflussfaktoren  

 

    geeignete Vertragsgestaltung 
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 5. Vergabeunterlagen 
 

 5.2 Flexibilisierende Vertragselemente (z.B. 

Staffelungen, Tarife, Zuschläge/ Abschläge usw.) 

 

Mögliche Lösungen: 

 

- Abrechnungstarife/ Staffelpreise ggf. mit Zu-/Abschlägen 

- Abfrage der Konditionen der Bieter mit dem Angebot oder 

vorgegeben in Vergabeunterlagen 

- Bei mehrjährigen Verträgen/ Optionen Verwendung von 

Preisanpassungsklauseln 

 

 

    

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) e.V.  -   Anne Fetsch 



Merkblatt  

 5. Vergabeunterlagen 
 

 5.3 Weitere essentielle Vertragsbedingungen 

 

5.3.1 Arbeitsunterbrechungen: 

- Zu nicht vorhersehbareren Arbeitsunterbrechungen sollte es 

 Regelungen im Vertrag geben 

- Ausgestaltung liegt im Verantwortungsbereich von 

Auftraggeber und muss vor Vergabeverfahren in den 

Unterlagen enthalten sein 

 

5.3.2 Abweichungen vom Vertrag: 

- Im Vertrag vereinbarte und tatsächliche Leistungen können 

abweichen z.B. Mehrmengen  Kapitel 6. Zusatzleistungen 
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 6. Zusatzleistungen (Nachtrag) 
 

 

- Nachtrag: Weitere, nicht im ursprünglichen Vertrag 

vorgesehene Leistungen 

- Über beabsichtigte Nachträge muss der Auftraggeber 

frühestmöglich informieren 

- Wenn Vertrag keine geeignete Abrechnungsgrundlage 

bietet  Vereinbarung von separatem Preis 

- Vereinbarungen erfolgen vor Ausführungsbeginn und 

ausnahmslos im Einvernehmen der Vertragspartner 
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 7. Kommunikation zwischen 

Auftragnehmer und Auftraggeber 
 

 7.1 Auftragsunabhängige Kommunikation 
- Gemeinsames Interesse: Qualifizierte Arbeitskräfte und zeitgemäße, 

dem Stand der Technik entsprechende Arbeitsverfahren/Technik 

   

  

 - Unternehmertage 

- Versammlungen der  

Forstunternehmer-

verbände 

- Informations-

veranstaltungen 

Regelmäßiger Dialog/  

frühzeitiger Austausch 
Transparenz 
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 7. Kommunikation zwischen 

Auftragnehmer und Auftraggeber 
 

 7.2 Während der Auftragsvergabe/ 

Angebotsphase 
 

- In Vergabeunterlagen sollten alle erforderlichen Informationen 

enthalten sein 

- Bei Unklarheiten  frühzeitig Kontakt mit zuständiger Stelle des 

Auftraggebers   

          Auskünfte müssen allen potentiellen Bietern verfügbar 

 gemacht werden 
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 7. Kommunikation zwischen 

Auftragnehmer und Auftraggeber 
 

 7.3 Einweisung vor Auftragsausführung 

 

- Pflicht des Auftraggebers: Einweisung in die 

Arbeitsmaßnahme – Regelungen dazu in 

Vertragsbedingungen 

- Diese Einweisung entbindet nicht von Pflicht des 

Auftragnehmers: Umsetzung der 

Arbeitsschutzgesetzgebung, der UVV, der 

Gefährdungsanalyse sowie der Absicherung des 

Arbeitsortes 
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 7. Kommunikation zwischen 

Auftragnehmer und Auftraggeber 
 

  7.4 Während der Auftragsausführung 
- Regelmäßiger Informationsaustausch  schnellere Reaktion auf 

sich ändernde Rahmenbedingungen (Mehr-/Mindermengen, 

Zusatzleistungen…) 

- Ziel: Problemlösung zwischen Handelnden vor Ort 

 

 7.5 Abnahme der Leistung 
- Für reibungslose Endabnahme sind regelmäßige Überprüfungen 

zweckmäßig und so Behebungen der Mängel während der 

Durchführung möglich 

- (End-)Abnahme sollte unmittelbar nach Arbeitsende gemeinsam 

vor Ort mit Abnahmeprotokoll durchgeführt werden 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 
 

 

 

 

Folgen Sie uns bei: 

23 

http://www.youtube.com/user/KWFeV/videos
https://www.facebook.com/pages/Kuratorium-f%C3%BCr-Waldarbeit-und-Forsttechnik-eV-KWF/122742571092593
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